
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Amtsgericht M¸lheim an der Ruhr 
Georgstr. 13 
45468 M¸lheim an der Ruhr 

 

 

Datum: 31.01.2024 
Az.:  TI-020623 

 

G U T A C H T E N 
¸ber den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. ß 194 Baugesetzbuch f¸r das mit einem 
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und einer Doppelgarage (innenliegend)  

bebaute Grundst¸ck 
in 45470 M¸lheim an der Ruhr, Franz-Fischer-Str. 8 

 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Holthausen 1600 1 

Gemarkung Flur Flurst¸ck 

Holthausen 15 62 

Verfahren: Zwangsversteigerungsverfahren 007 K 017/23 
Amtsgericht M¸lheim an der Ruhr 

 

 
 

Der Verkehrswert wird zum Wertermittlungsstichtag 15.11.2023 gesch‰tzt mit 
 

rd. 1.243.000,- € 
 
INTERNETVERSION 
Dieses Gutachten besteht aus 53 Seiten inkl. 12 Anlagen mit insgesamt 28 Seiten.  
Die Internetversion besteht aus 39 Seiten inkl. 5 Anlagen mit insgesamt 14 Seiten. 
Das Gutachten wurde in 6 Ausfertigungen erstellt, davon eine f¸r meine Unterlagen. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 
 

Grundst¸ck, bebaut mit einem Einfamilienhaus mit Einlie-
gerwohnung und einer innenliegenden Doppelgarage 
 

Objektadresse: 
 

Franz-Fischer-Str. 8 
45470 M¸lheim an der Ruhr 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Holthausen, Blatt 1600, lfd. Nr. 1 
 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung Holthausen, Flur 15, Flurst¸ck 62,  
zu bewertende Fl‰che 3.230 m≤ 
 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag: 
 

Verkehrswertermittlung im Rahmen eines Zwangs- 
versteigerungsverfahrens. 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

15.11.2023 (Tag der Ortsbesichtigung) 
 

Qualit‰tsstichtag: 
 

15.11.2023 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 
 

Ortsbesichtigung: 
 

Zu dem Ortstermin am 15.11.2023 wurden die Beteiligten 
durch Schreiben fristgerecht eingeladen.  
 

Umfang der Besichtigung etc.: 
 

Eine Innenbesichtigung konnte nicht durchgef¸hrt werden. 
Dementsprechend wird das Gutachten nach dem (‰ufle-
ren) Eindruck und nach Aktenlage erstellt.  
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

der Sachverst‰ndige und seine Mitarbeiterin  
 

herangezogene Unterlagen, Erkundi-
gungen, Informationen: 
 

Vom Sachverst‰ndigen wurden folgende Ausk¸nfte und 
Unterlagen beschafft: 
• Flurkartenauszug im Maflstab 1:1000 vom 12.07.2023 
• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 21.06.2023 
• Berechnung der Bruttogrundfl‰chen  
• Auszug aus dem Stadtplan 
• Auszug aus der Straflenkarte 
• Bauakteneinsicht (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) 
• Mietspiegel der Stadt M¸lheim a.d.R. 
• Grundst¸cksmarktbericht Stadt M¸lheim a.d.R. 
• Bodenrichtwerte 
• Auskunft B-Plan/ F-Plan vom 13.07.2023 
• Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis vom 

14.07.2023 
• Auskunft Altlastenkataster vom 12.07.2023 
• Auskunft Bergschadensgef‰hrdung vom 28.07.2023 
• Auskunft ¸ber Wohnungsbindungen vom 12.07.2023 
• Erschlieflungsbeitr‰ge vom 14.07.2023 
• Erhebungen im Ortstermin 
• Allgemeine Marktanalysen 
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Gutachtenerstellung unter Mitwirkung 
von 
 

Durch den Mitarbeiter wurden folgende T‰tigkeiten bei der 
Gutachtenerstellung durchgef¸hrt: 
• Einholung der erforderlichen Ausk¸nfte bei den zust‰n-

digen ƒmtern 
• Beschaffung der erforderlichen Unterlagen 
• Protokollierung der Ortsbesichtigung und Entwurf der 

Grundst¸cks- und Geb‰udebeschreibung 
Die Ergebnisse dieser T‰tigkeiten wurden durch den Sach-
verst‰ndigen auf Richtigkeit und Plausibilit‰t ¸berpr¸ft, wo 
erforderlich erg‰nzt und f¸r dieses Gutachten verwendet. 
 

1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maflgaben des Auftraggebers 

Gem‰fl Beschluss des Amtsgerichts M¸lheim a.d.R. ist ein Gutachten ¸ber den Wert des Verstei-
gerungsobjektes zu erstellen. 
 
Das Gutachten soll auch folgende Angaben enthalten: 
 a) ¸ber die Verkehrs- und Gesch‰ftslage, 
 b) ob ein Gewerbebetrieb vorhanden ist, 
 c) ob sich bewegliches Zubehˆr auf dem Grundst¸ck befindet, 
 d) Mieter/P‰chter Angaben, 
 e) ob Verdacht auf Hausschwamm besteht, 
 f) ¸ber den baulichen Zustand und anstehende Reparaturen, 
 g) ob Bauauflagen, behˆrdliche Beschr‰nkungen oder Beanstandungen bestehen, 
 h) Angaben aus dem Baulastenverzeichnis, 
 i) Angaben aus dem Altlastenkataster, 
 j) ob Wohnungsbindungen bestehen, 
 k) Fotos 
 
Die o.g. Ausk¸nfte und Informationen wurden soweit mˆglich, eingeholt und im Gutachten entspre-
chend dargestellt und in der Wertermittlung ber¸cksichtigt. Schriftliche Ausk¸nfte werden dem Ge-
richt zur Akte gereicht. Personenbezogene Daten (¸ber z.B. Verfahrensbeteiligte, Mieter) werden 
aus Datenschutzgr¸nden lediglich in der Anlage wiedergegeben und nicht in der Internetversion 
des Gutachtens verˆffentlicht. Innenaufnahmen des Versteigerungsobjektes werden zur Wahrung 
der Persˆnlichkeitsrechte des Eigent¸mers bzw. Mieters lediglich dann verˆffentlicht, wenn eine 
(m¸ndliche) Genehmigung des Berechtigten bzw. eines Vertreters vorliegt. Die Genehmigung be-
inhaltet generell lediglich eine Verˆffentlichung in einer gedruckten Originalversion des Gutachtens 
und keine Internetverˆffentlichung. Eine Verˆffentlichung der Anlagen in der gedruckten Original-
version des Gutachtens erfolgt in Bezug auf ß 45 i.V.m. ß 63 Urheberrechtsgesetz. Die enthaltenen 
Karten und Daten sind urheberrechtlich gesch¸tzt.  
 
Eine Innenbesichtigung des Objekts konnte nicht durchgef¸hrt werden. Dementsprechend 
wird das Gutachten nach dem (‰ufleren) Eindruck und nach Aktenlage erstellt. Der Ausstattungs-
standard wird als mittel unterstellt. Besondere Baum‰ngel oder Bausch‰den sind nicht bekannt. Ein 
Abschlag auf den Verkehrswert f¸r die fehlende Innenbesichtigung wird nicht vorgenommen. Die 
sich ergebenen Risiken (z.B. unbekannte Bausch‰den und -m‰ngel, Instandhaltungsstau oder 
¸berdurchschnittlicher Renovierungsbedarf) m¸ssen potenzielle Erwerber zus‰tzlich ber¸cksichti-
gen. 
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2 Wertermittlungsergebnisse (Zusammenfassung) 

F¸r das Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung-
grundst¸ck 

in M¸lheim an der Ruhr, Franz-Fischer-Str. 8 

Flur 15 Flurst¸cksnummer 62 Wertermittlungsstichtag: 15.11.2023 

 

Bodenwert 

 Grundst¸cksteil Entwick-
lungsstufe 

beitrags-
rechtlicher 

Zustand 

BW/Fl‰che 
[€/m≤] 

Fl‰che 
[m≤] 

Bodenwert (BW) 
[€] 

 Gesamtfl‰che baureifes 
Land 

frei 284,83 3.230,00 920.000,00 

  Summe: 284,83 3.230,00 920.000,00 

Objektdaten 

 Grundst¸cks-
teil 

Geb‰udebezeich-
nung / Nutzung 

 BGF 
[m≤] 

WF/NF 
[m≤] 

Baujahr 
 

GND 
[Jahre] 

RND 
[Jahre] 

 Gesamtfl‰che Einfamilienhaus mit 
Einliegerwohnung 

  916,00 410,00 1966 80 25 

         

Wesentliche Daten 

 Grundst¸cksteil Jahresrohertrag RoE [€] BWK 
[% des RoE] 

Liegenschaftszins-
satz [%] 

Sachwert-
faktor 

 Gesamtfl‰che 30.307,20 6.351,14 € 
(20,96 %) 

1,00 0,86 

      

Relative Werte  

relativer Verkehrswert:  3.024,39 €/m² WF/NF 

Verkehrswert/Rohertrag:  40,91 

Verkehrswert/Reinertrag:  51,76 

Ergebnisse  

Ertragswert: 1.245.000,00 € (100 % vom Sachwert) 

Sachwert: 1.243.000,00 € 

Vergleichswert: --- 

Verkehrswert (Marktwert):  1.243.000,00 € 

Wertermittlungsstichtag 15.11.2023 

Bemerkungen 

Es handelt sich bei den o.g. Angaben lediglich um eine Kurzbeschreibung des Versteigerungsobjektes sowie 
der Wertermittlungsergebnisse dieses Gutachtens. Ausf¸hrliche Erl‰uterungen sind den nachfolgenden Sei-
ten zu entnehmen. 
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3 Grund- und Bodenbeschreibung 

3.1 Lage 

3.1.1 Groflr‰umige Lage 

Bundesland: 
 

Nordrhein-Westfalen 
 

Ort und Einwohnerzahl: 
 

M¸lheim an der Ruhr (ca. 175.133 Einwohner); 
Stadtteil Menden-Holthausen (ca. 14.202 Einwohner) 
(Stand: 31.12.2023) 
 

¸berˆrtliche Anbindung / Entfernun-
gen: 
 

M¸lheim an der Ruhr ist eine kreisfreie Groflstadt im west-
lichen Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt ist als 
Mittelzentrum eingestuft. Sie liegt an der Ruhr, zwischen 
den angrenzenden Oberzentren Duisburg und Essen so-
wie der nahe gelegenen Landeshauptstadt D¸sseldorf. 
M¸lheim gehˆrt zudem zur Metropolregion Rhein-Ruhr. 
Die N‰he zum internationalen Flughafen D¸sseldorf, die 
kurzen Wege zu den regionalen Flugh‰fen in Dortmund, 
Mˆnchengladbach und Weeze und der eigene Flughafen 
begr¸nden die enge Luftverkehrsanbindung der Stadt. F¸r 
die Schiene gilt die Einschr‰nkung, dass der M¸lheimer 
Hauptbahnhof bis auf Ausnahmen nur f¸r den Regionalver-
kehr bedeutend ist. Durch die N‰he zu den Eisenbahnkno-
tenpunkten Essen und Duisburg wird dieser Nachteil wie-
der ausgeglichen. F¸r den Individualverkehr ist eine 
schnelle Anbindung an Fernverkehrsstraflen gegeben, die 
das Stadtgebiet in Form eines Dreiecks umgeben. (Quelle: 
https://de.wikipedia.org/) 

3.1.2 Kleinr‰umige Lage 

innerˆrtliche Lage: 
 

Menden-Holthausen ist ein Stadtteil der kreisfreien nord-
rhein-westf‰lischen Stadt M¸lheim an der Ruhr. Zu ihm ge-
hˆren neben Menden und Holthausen auch die Ortsteile 
Ickten und Raadt. Menden-Holthausen ist stark landwirt-
schaftlich gepr‰gt. Der bevˆlkerungs‰rmste Stadtteil M¸l-
heims liegt im Stadtbezirk Rechtsruhr-S¸d. Er grenzt im 
Norden an Altstadt I, im Nordosten an Heiflen, im Osten 
und S¸den an die Essener Stadtteile Haarzopf, Schuir und 
Kettwig. Westlich liegt, auf der anderen Seite der Ruhr, der 
Stadtteil Saarn, der ¸ber die Mendener-Br¸cke (B1) ver-
bunden ist. In Menden-Holthausen, genauer auf den 
Raadter Hˆhen am Verkehrslandeplatz Essen/M¸lheim, 
liegt mit 152,7 m ¸ber NHN die hˆchste Stelle des M¸lhei-
mer Stadtgebiets (Quelle: https://de.wikipedia.org/) 
Die Entfernung zum Stadtzentrum betr‰gt ca. 2,5 km. Die 
Einrichtungen des t‰glichen Bedarfs befinden sich in fufl-
l‰ufiger Entfernung. Der Hbf. M¸lheim (Ruhr) ist ca. 2,3 km 
entfernt. 
 

Art der Bebauung und Nutzungen in 
der Strafle: 

¸berwiegend wohnbauliche Nutzungen 
 
 

Beeintr‰chtigungen: 
 

Im Ortstermin waren keine ¸ber das normale Mafl hinaus-
gehende Beeintr‰chtigungen wahrnehmbar. 
 

https://de.wikipedia.org/
https://de.wikipedia.org/
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Topografie: 
 
Qualit‰t der Lage: 
 

Abfallend im r¸ckw‰rtigen Grundst¸cksbereich 
 
Die Qualit‰t der Lage wird als gute Wohnlage eingesch‰tzt. 

3.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 
 

Straflenfront: ca. 25 m; mittlere Tiefe: ca. 84 m; Grund-
st¸cksgrˆfle: insgesamt 3230,00 m≤; Bemerkungen: 
unregelm‰flige Grundst¸cksform 

3.3 Erschlieflung, Baugrund etc. 

Straflenart: 
 

Anliegerstrafle; Strafle mit m‰fligem Verkehr; Sackgasse 
 

Straflenausbau: 
 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Asphalt; Gehwege beider-
seitig vorhanden 
 

Anschl¸sse an Versorgungsleitungen 
und Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser aus ˆffentlicher Versorgung; 
Kanalanschluss 
 

Grenzverh‰ltnisse, nachbarliche Ge-
meinsamkeiten: 
 

keine Grenzbebauung des Wohnhauses 
 

Baugrund (soweit augenscheinlich er-
sichtlich): 
 

gewachsener, normal tragf‰higer Baugrund 
 

Altlasten: 
 
 
 
Bergschadensgef‰hrdung: 
 

Gem‰fl schriftlicher Auskunft ist das Bewertungsobjekt im 
Altlastenkataster nicht als Verdachtsfl‰che aufgef¸hrt (s. 
Anlage). 
 
Das o.g. Grundst¸ck liegt laut Auskunft der Bezirksregie-
rung Arnsberg, Abt. 6 Bergbau und Energie in NRW, ¸ber 
einem inzwischen erloschenen Bergwerksfeld. In den dor-
tigen Unterlagen ist im Bereich des Grundst¸cks kein Berg-
bau dokumentiert. Mit bergbaulichen Einwirkungen ist 
demnach nicht zu rechnen. Der Sachverst‰ndige ver-
weist auf die Anlage dieses Gutachtens. Einen Einfluss 
auf den Verkehrswert zum Wertermittlungsstichtag hat der 
Bergbau hier nicht. Die sich eventuell ergebenen Risiken 
(z.B. Einsturz oder Absinken der Grundst¸cksoberfl‰che) 
m¸ssen potenzielle Erwerber zus‰tzlich ber¸cksichtigen. 
 

Anmerkung: 
 

In dieser Wertermittlung ist eine lage¸bliche Baugrund- 
und Grundwassersituation insoweit ber¸cksichtigt, wie sie 
in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte einge-
flossen ist. Dar¸berhinausgehende vertiefende Untersu-
chungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 

3.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastun-
gen: 
 

Dem Auftragnehmer liegt ein unbeglaubigter Grundbuch-
auszug vor. Hiernach bestehen in Abteilung II des Grund-
buchs von Holthausen Blatt 1600 neben der als wertneutral 
anzusehenden Eintragung ¸ber die Anordnung der 
Zwangsversteigerung vom 02.05.2023 (lfd. Nr. 4) keine 
Eintragungen. 
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Anmerkung: 
 

Schuldverh‰ltnisse, die ggf. in Abteilung III des Grund-
buchs verzeichnet sind, werden in diesem Gutachten nicht 
ber¸cksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass diese im 
Rahmen der Zwangsversteigerung entsprechend ber¸ck-
sichtigt werden.  
 

nicht eingetragene Rechte und  
Lasten: 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. beg¸nsti-
gende) Rechte sind dem Sachverst‰ndigen nicht bekannt. 

3.5 ÷ffentlich-rechtliche Situation 

3.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeich-
nis: 
 

Dem Sachverst‰ndigen liegt eine Auskunft aus dem Bau- 
lastenverzeichnis vor. Das Baulastenverzeichnis enth‰lt f¸r 
das Bewertungsobjekt folgende nicht wertbeeinflussende 
Eintragungen: 
 
Baulastenblatt Nr. 747, lfd. Nr. 1, betr. Gemarkung Holt-
hausen, Flur 15, Flurstk. 62: 
 
Verpflichtung, auf dem belasteten Grundst¸ck f¸r die 
Dauer die (...) vorgeschriebene Bauwichfl‰che f¸r das auf 
dem beg¸nstigten Grundst¸ck Franz-Fischer-Str. 6 (Ge-
markung Holthausen, Flur 15, Flurst¸ck 63) erstellte Ge-
b‰ude bereitzustellen, soweit die notwendige Bauwichfl‰-
che auf diesem beg¸nstigten Grundst¸ck nicht eingehalten 
wird, ferner diese bereitzustellende Bauwichfl‰che weder 
zu ¸berbauen noch auf die f¸r das belastete Grundst¸ck 
vorgeschriebenen Bauwiche, hinteren Grenzabst‰nde, Ab-
standsfl‰chen oder Abst‰nde anzurechnen. 
 
Baulastenblatt Nr. 171, lfd. Nr. 1, betr. Gemarkung Holt-
hausen, Flur 15, Flurstk. 61: 
 
‹bernahme des ˆstlichen Bauwichs f¸r das auf dem 
Grundst¸ck M¸lheim a. d. Ruhr, Franz-Fischer-Str. 8 (Ge-
markung Holthausen, Flur 15, Flurstk. 62) erstellte Einfa-
milienwohnhaus mit Einliegerwohnung, soweit die erforder-
liche Bauwichbreite auf diesem Grundst¸ck nicht vorhan-
den ist, mit der gleichzeitigen Verpflichtung, dass diese 
Fl‰che weder ¸berbaut noch auf die f¸r die Besitzung 
Franz-Fischer-Str. 10 vorgeschriebenen Bauwiche, hinte-
ren Grenzabst‰nde, Abstandsfl‰chen oder Abst‰nde ange-
rechnet wird. 
 
Vgl. vollst‰ndige Texte der Baulasterkl‰rungen in der 
Anlage. 
 

Denkmalschutz: 
 

Aufgrund des Baujahrs des Bewertungsobjekts, der Ge-
b‰udeart und Bauweise wird ohne weitere Pr¸fung unter-
stellt, dass Denkmalschutz nicht besteht. 

3.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Fl‰chennutzungs-
plan: 
 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Fl‰chen- 
nutzungsplan als Wohnbaufl‰che (W) dargestellt. 
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Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

F¸r den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechts-
kr‰ftiger Bebauungsplan vorhanden. Die Zul‰ssigkeit von 
Bauvorhaben ist demzufolge nach ß 34 BauGB zu beurtei-
len. 
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Da in Abteilung II des Grundbuchs kein entsprechender 
Vermerk eingetragen ist, wird ohne weitere Pr¸fung davon 
ausgegangen, dass das Bewertungsobjekt in kein Boden-
ordnungsverfahren einbezogen ist. 
 

3.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgef¸hrt. Dem Sach-
verst‰ndigen liegen  

ein Entwurf einer Baugenehmigung von 71964 (Az.: 65-3-32620), ab am 7.8., hinsichtlich der Er-
richtung eines Einfamilienwohnhauses mit Einliegerwohnung mit Pkw-Garagen, 
ein Aktenvermerk, wonach die Rohbauabnahme-Besichtigung am 16.06.1965 stattgefunden hat, 
ein Entwurf einer Nachtragsbaugenehmigung vom 29.10.1965 (Az.: 65-3-32620), ab am 
29.10.1965, hinsichtlich der Ausf¸hrung des Einfamilienwohnhauses mit ver‰ndertem Standort, 
eine Zweitschrift der Bescheinigung des Bezirks-Schornsteinfegermeisters zur Rohbauabnahme 
von Febr. 1972, 
eine Zweitschrift der Bescheinigung des Bezirks-Schornsteinfegermeisters zur Schlussabnahme 
von Febr. 1972, 
ein Baugesuch vom 02.08.1974, hinsichtlich des Ausbaus eines vorhandenen Dachgeschosses, 
ein Verf¸gungsentwurf eines Bescheides vom 13.11.1974 (Az.: 63-86 32620), ab am 13.11.1974, 
wonach nach Zustellung der gepr¸ften bautechnischen Nachweise die Genehmigung erteilt wird, 
das Dachgeschoss auszubauen, 
ein Schlussabnahmeschein vom 11.07.1979 (Az.: 63-86. 32620) hinsichtlich des Dachgeschoss-
ausbaus, wonach die Schlussabnahme am 18.01.1979 stattgefunden hat, 
vor. Das Vorhaben konnte nicht auf ‹bereinstimmung mit der Baugenehmigung gepr¸ft werden, da 
entsprechende Unterlagen bei der Verwaltung nicht vorhanden sind bzw. nicht eingesehen werden 
konnten. Wichtige Dokumente, wie z.B. Genehmigungsunterlagen sowie Rohbau- und Ge-
brauchsabnahmebescheinigungen sind somit nicht vorhanden. Aus diesem Sachverhalt kˆnnen 
sich zuk¸nftig Schwierigkeiten bei dem Nachweis der Genehmigungslage ergeben. Bei dieser Wer-
termittlung werden deshalb die materielle Legalit‰t der baulichen Anlagen und Nutzungen sowie die 
Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und DIN-Normen (insbesondere Brand-, W‰rme- und 
Schallschutz) vorausgesetzt. Vertiefende Untersuchungen wurden diesbez¸glich nicht durchge-
f¸hrt. Ob f¸r das lt. Plan vorhandene Schwimmbad eine Baugenehmigung existiert, ist nicht be-
kannt. 

 

3.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundst¸cks-
qualit‰t): 
 

baureifes Land (vgl. ß 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 
 
 

beitragsrechtlicher Zustand: 
 

Gem. schriftlicher Mitteilung liegt das zu bewertende Ob-
jekt an einer ˆffentlichen Strafle, die aufgrund einer ver-
traglichen Vereinbarung von einem Dritten erstellt worden 
ist. Erschlieflungsbeitr‰ge nach BauGB werden hierf¸r 
nicht geltend gemacht. Mit der Heranziehung zu Straflen-
baubeitr‰gen ist innerhalb diesen Jahres nicht zu rechnen 
(s. Anlage). 
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3.7 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundst¸ck ist bebaut mit einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung sowie lt. Plan mit einer 
im Erdgeschoss befindlichen Doppelgarage (elektr. Stahlschwingtor. lt. vorliegendem Plan: zus‰tz-
lich 1 seitlicher und 1 hinterer Zugang). Von wem das Objekt zurzeit bewohnt wird, konnte nicht 
festgestellt werden. Mietvertr‰ge lagen dem Sachverst‰ndigen nicht vor. Mietkonditionen sind nicht 
bekannt.  
 
Das Objekt gilt nicht als ˆffentlich gefˆrderter Wohnraum und unterliegt laut schriftlicher Auskunft 
somit nicht der Mietpreis- und Belegungsbindung nach den Bestimmungen des Gesetzes zur Fˆr-
derung und Nutzung von Wohnraum f¸r das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW). Ob durch 
Gew‰hrung von Wohnungsf¸rsorgemitteln eine Mietpreis- und Belegungsbindung besteht, kann 
nicht beurteilt werden. 
 

4 Beschreibung der Geb‰ude und Auflenanlagen 

4.1 Vorbemerkungen zur Geb‰udebeschreibung 

Grundlage f¸r die Geb‰udebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung 
sowie die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. Die Geb‰ude und Auflenanlagen wer-
den nur insoweit beschrieben, wie es f¸r die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig 
ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausf¸hrungen und Ausstattungen be-
schrieben. In einzelnen Bereichen kˆnnen Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht we-
sentlich werterheblich sind. Angaben ¸ber nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den 
vorliegenden Unterlagen, Hinweisen w‰hrend des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der 
¸blichen Ausf¸hrung im Baujahr. Die Funktionsf‰higkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der 
technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht gepr¸ft; 
im Gutachten wird die Funktionsf‰higkeit unterstellt. 
Baum‰ngel und -sch‰den wurden so weit aufgenommen, wie sie zerstˆrungsfrei, d.h. offensichtlich 
erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bausch‰den 
und Baum‰ngel auf den Verkehrswert nur pauschal ber¸cksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, 
eine diesbez¸glich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche 
und tierische Sch‰dlinge sowie ¸ber gesundheitssch‰digende Baumaterialien wurden nicht durch-
gef¸hrt. Insbesondere wurde nicht gepr¸ft, ob die Heizungsanlage gem. den Anforderungen des ß 
72 GEG ausgetauscht werden muss und ob W‰rmeverteilungs- und Warmwasserleitungen gem. ß 
71 GEG sowie die obersten Geschossdecken gem. ß 47 GEG ged‰mmt werden m¸ssen. 
 
 

4.2 Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 

4.2.1 Geb‰udeart, Baujahr und Auflenansicht 

Geb‰udeart: 
 

Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und innenliegender 
Doppelgarage; Winkelhaus; eingeschossig; unterkellert; 
freistehend; ausgebautes Dachgeschoss 
 

Baujahr: 
 

ca. 1966 (gem‰fl Bauakte) 
 

Modernisierung: 
 

Keine bekannt 
 

Energieeffizienz: 
 

Ein Energieausweis liegt nicht vor. Ein gesonderter 
Wertabschlag hierf¸r wurde nicht vorgenommen. 
 

Auflenansicht: 
 

Verblendmauerwerk (EG), Giebel (u. a. Holzverkleidung) 
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4.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Gem. vorliegender Pl‰ne: 
 
Kellergeschoss: u. a. Flur, Schwimmbad, Spielfl‰che, Weinkeller, Vorratskeller, Abstellkeller 
 
Erdgeschoss: 
Wintergarten, Sitzplatz, Flur 1, Garderobe, Vorraum, WC, Vorratsraum, Waschk¸che, K¸che mit 
Fr¸hst¸cksraum, Wohn-/Esszimmer, Balkon, Flur 2, Abstellraum, WC, Badezimmer, K¸che, Wohn-
zimmer, Schlafzimmer, Garage 
  
Dachgeschoss: 
Flur, Zimmer Dame, WC, Badezimmer, Zimmer Herr, Balkon, Garderobenflur, WC, Badezimmer, 
Bar 
 

4.2.3 Geb‰udekonstruktion (Keller, W‰nde, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 
 

Massivbau 
 

Fundamente: 
 

Beton 
 

Keller Auflenw‰nde: 
 

25 cm Stahlbeton 
 

Auflenw‰nde EG: 
 

24 cm HLZ Mauerwerk mit 12,5 cm Verblendmauerwerk 
 

Innenw‰nde: 
 
 
 
Zwischenw‰nde DG (alle nicht tra-
gend): 
 

tragende Innenw‰nde: 24 cm Ziegelmauerwerk (EG); 24 
cm Kalksandsteinmauerwerk (KG); nichttragende Innen-
w‰nde: 12,5 cm Kalksandsteinmauerwerk (KG, EG) 
 
12,5 cm Ziegelmauerwerk 
 

Geschossdecken: 
 

Stahlbeton (¸ber KG und EG) 
 

Treppen: 
 

Geschosstreppe: u. a. Stahl-Wendeltreppe gem. Baube-
schreibung 

Hauseingang(sbereich): 
 

Eingangst¸r, Oberlichter; Zugang gepflastert, leicht ver-
nachl‰ssigt 
 

Dach: 
 

Dachkonstruktion: Holzdachstuhl; Dachform: Sattel- oder 
Giebeldach; Dacheindeckung: Dachstein (Beton); W‰rme-
d‰mmung DG (W‰nde 8 cm), Zwischensparrend‰mmung 
mit Foamglas 5 cm 
 

4.2.4 Allgemeine technische Geb‰udeausstattung 

Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung ¸ber Anschluss an das ˆffent-
liche Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 
 

Elektroinstallation: 
 

durchschnittliche Ausstattung wird unterstellt 
 

Heizung: 
 

Gem. Baubeschreibung: vorgesehen: ˆlgespeiste Warm-
wasserheizung 
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L¸ftung: 
 

keine besonderen L¸ftungsanlagen (herkˆmmliche  
Fensterl¸ftung) wird unterstellt; gem. Baubeschreibung: 
Entl¸ftung WC+ Bad DG: Zwangsentl¸ftung Rohrl¸ftung 
mit Ventilator ¸ber Dach 
 

Warmwasserversorgung: 
 

zentral über Heizung (s .Pkt. “Heizung”) 
 

4.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

Da keine Innenbesichtigung vorgenommen werden konnte, kann keine detaillierte Ausstattungsbe-
schreibung erstellt werden. Es wird mittlerer Ausstattungsstandard unterstellt. 
 
Fenster: 
 

u. a. Oberlichter (EG); Dachfl‰chenfenster; Giebelfenster; 
gem. Baubeschreibung DG: Holz- oder Aluminium 
(schwarz), Verglasung: Thermopane; gem. vorliegender 
Pl‰ne: auch raumhohe Verglasungen 
 

Grundrissgestaltung: 
 

zweckm‰flig 
 

4.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Geb‰udes 

besondere Bauteile: 
 

Eingangs¸berdachung, ¸berdachte Balkone, Wintergar-
ten, Dachgauben (verschiefert), offener Kamin (DG) 
 

besondere Einrichtungen (gem. vorlie-
gender Unterlagen): 
 

Wintergarten; lt. Plan: Schwimmbad im KG, welches je-
doch als wertneutral eingesch‰tzt wird, da die Vorteile der 
Nutzung die Nachteile der intensiven Betriebskosten auf-
heben; Sat-Sch¸ssel 
 

Besonnung und Belichtung: 
 

ausreichend 
 

Bausch‰den und Baum‰ngel: 
 

Da keine Innenbesichtigung vorgenommen werden konnte wird Bausch‰den- und Baum‰ngelfrei-
heit (z.B. Hausschwamm) unterstellt; alltagstypische Abnutzungen sowie kleinere M‰ngel und Ge-
brauchsspuren, die unter die normalen Instandhaltungsarbeiten fallen, werden nicht ber¸cksichtigt. 
Die Beschreibung und Aufz‰hlung erhebt keinen Anspruch auf Vollst‰ndigkeit, sondern es soll le-
diglich der im Rahmen dieser Wertermittlung notwendige ‹berblick ¸ber wesentliche wertrelevante 
Unterhaltungsbesonderheiten vermittelt werden. Das tats‰chliche Ausmafl kann erst nach Bauteil-
ˆffnung bzw. weiteren vertiefenden Untersuchungen festgestellt werden. Diese Untersuchungen 
sind entsprechenden Sonderfachleuten vorbehalten und wurden im Rahmen dieser Wertermittlung 
nicht durchgef¸hrt. Gleiches gilt f¸r den potenziellen Befall durch pflanzliche und tierische Sch‰d-
linge sowie bei gesundheitssch‰digenden Baumaterialien. 
 
wirtschaftliche Wertminderungen: 
 

keine 
 

Allgemeinbeurteilung: 
 

Der bauliche Zustand ist nach ‰uflerem Eindruck normal. 
Es wird Unterhaltungsstau und allgemeiner Renovierungs-
bedarf unterstellt. 

4.3 Nebengeb‰ude 

Ob Nebengeb‰ude auf dem Grundst¸ck vorhanden sind, ist auf Grund der fehlenden Innenbesich-
tigung nicht bekannt. 
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4.4 Auflenanlagen 

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das ˆffentliche Netz, Wegebefestigung, befestigte 
Stellplatzfl‰che, Gartenanlagen und Pflanzungen, Einfriedung (Hecken, Zaun) 
 

4.5 Zubehˆr 

Zubehˆr sind bewegliche Sachen, die nicht wesentlicher Bestandteil des Grundst¸cks i.S.d. ßß 93 
u. 94 BGB sind. ß 74a ZVG sieht vor, dass mit zu versteigernde bewegliche Gegenst‰nde frei ge-
sch‰tzt werden d¸rfen. Gem‰fl ß 97 (1) BGB) sind Zubehˆr bewegliche Sachen, die ohne Bestand-
teile der Hauptsache zu sein, zu dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache dienen bestimmt sind 
und zu ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden r‰umlichen Verh‰ltnis stehen. Eine Sache 
ist nicht Zubehˆr, wenn sie im Verkehr nicht als Zubehˆr angesehen wird. Als Zubehˆr kˆnnen z.B. 
auf dem Grundst¸ck gelagerte Baumaterialien, Gesch‰fts- oder B¸roeinrichtungen sowie Produkti-
onsmaschinen gelten. Ob sich auf dem zu bewertenden Grundst¸ck bewegliches Zubehˆr befindet, 
konnte aufgrund fehlender Innenbesichtigung nicht festgestellt werden. 

5 Ermittlung des Verkehrswerts 

5.1 Verfahrenswahl mit Begr¸ndung  

Bewertungsrechtliche und bewertungstheoretische Vorbemerkung 

Nach ß 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeit-
punkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewˆhnlichen Gesch‰ftsverkehr nach den rechtlichen 
Gegebenheiten und tats‰chlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des 
Grundst¸cks oder des sonstigen Wertermittlungsobjekts ohne R¸cksicht auf ungewˆhnliche oder 
persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“  
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist es, einen mˆglichst marktkonformen Wert des Grundst¸cks 
(d. h. den wahrscheinlichsten Kaufpreis im n‰chsten Kauffall) zu bestimmen.  

Zur Verkehrswertermittlung bieten die einschl‰gige Literatur und die Wertermittlungsvorschriften (ins-
besondere die Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV) mehrere Verfahren an. Die mˆg-
lichen Verfahren sind jedoch nicht in jedem Bewertungsfall alle gleichermaflen gut zur Ermittlung 
marktkonformer Verkehrswerte geeignet. Es ist deshalb Aufgabe des Sachverst‰ndigen, das f¸r die 
konkret anstehende Bewertungsaufgabe geeignetste (oder besser noch: die geeignetsten) Werter-
mittlungsverfahren auszuw‰hlen und anzuwenden. 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewˆhnlichen Gesch‰ftsverkehr und der sonstigen Um-
st‰nde dieses Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verf¸gung stehenden Daten (vgl. ß 6 
Abs. 1 Satz 2ImmoWertV 21), ist der Verkehrswert von Grundst¸cken mit der Nutzbarkeit des Be-
wertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermitteln, insbesondere weil diese 
¸blicherweise nicht zur Erzielung von Ertr‰gen, sondern zur (persˆnlichen oder zweckgebundenen) 
Eigennutzung bestimmt sind. 

Das Sachwertverfahren (gem. ßß 35 – 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurtei-
lung des Substanzwerts. Der vorl‰ufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundst¸cks) wird als 
Summe von Bodenwert, dem vorl‰ufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorl‰ufigen 
Sachwert der baulichen Auflenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. 

Zus‰tzlich wird eine Ertragswertermittlung (gem. ßß 27 – 34 ImmoWertV 21) durchgef¸hrt; das 
Ergebnis wird jedoch nur unterst¸tzend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabh‰ngige 
Berechnungsmethode, bei der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. 

Der vorl‰ufige Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gem. ß 28 ImmoWertV 21) 
ergibt sich aus dem Bodenwert und dem kapitalisierten j‰hrlichen Reinertragsanteil der baulichen 
Anlagen zum Wertermittlungsstichtag. 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Er-
tragswert der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichs-
wertverfahren (vgl. ß 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben w¸rde, wenn 
das Grundst¸ck unbebaut w‰re. 
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Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so kˆnnen diese zur Bodenwertermittlung herange-
zogen werden (vgl. ß 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lage-
wert des Bodens f¸r eine Mehrheit von Grundst¸cken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammen-
gefasst werden, f¸r die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverh‰ltnisse vorliegen. Er ist 
bezogen auf den Quadratmeter Grundst¸cksfl‰che. Der verˆffentlichte Bodenrichtwert wurde be-
z¸glich seiner absoluten Hˆhe auf Plausibilit‰t ¸berpr¸ft und als zutreffend beurteilt. Die nachste-
hende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen 
des Bewertungsgrundst¸cks von dem Richtwertgrundst¸ck in den wertbeeinflussenden Grund-
st¸cksmerkmalen – wie Erschlieflungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und 
Mafl der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundst¸ckszuschnitt – sind 
durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts ber¸cksichtigt. 

Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrund-
st¸ck betreffende besonderen objektspezifischen Grundst¸cksmerkmale sachgem‰fl zu ber¸cksich-
tigen. Dazu z‰hlen insbesondere: 

• besondere Ertragsverh‰ltnisse (z. B. Abweichungen von der markt¸blich erzielbaren Miete), 

• Baum‰ngel und Bausch‰den, 

• grundst¸cksbezogene Rechte und Belastungen, 

• Nutzung des Grundst¸cks f¸r Werbezwecke und 

Abweichungen in der Grundst¸cksgrˆfle, insbesondere wenn Teilfl‰chen selbstst‰ndig verwertbar 
sind. 

Allgemeine Kriterien f¸r die Eignung der Wertermittlungsverfahren 

Entscheidende Kriterien f¸r die Wahl der anzuwendenden Wertermittlungsverfahren sind:  

• Der Rechenablauf und die Einflussgrˆflen der Verfahren sollen den in diesem Grundst¸cksteil-

markt vorherrschenden Markt¸berlegungen (Preisbildungsmechanismen) entsprechen. 

• Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis des oder der herangezogenen Verfahren unter W¸rdi-
gung seines oder ihrer Aussagef‰higkeit zu ermitteln. Ein nach Mˆglichkeit durchzuf¸hrendes 
zweites Verfahren dient zur ‹berpr¸fung des ersten Verfahrensergebnisses (unabh‰ngige Re-
chenprobe; W¸rdigung dessen Aussagef‰higkeit; Plausibilit‰tspr¸fung). Es kann jedoch nur beim 
Vorliegen aller verfahrensspezifischen „erforderlichen Daten“ ein zweites Wertermittlungsverfah-
ren zur Anwendung kommen. 

• Hauptaufgabe dieser Wertermittlung ist es, den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. ß 194 BauGB, 
d. h. den im n‰chsten Kauffall am wahrscheinlichsten zu erzielenden Kaufpreis, mˆglichst 
zutreffend zu ermitteln. Die Bewertung inkl. Verfahrenswahl ist deshalb auf die wahrschein-
lichste Grundst¸cksnutzung nach dem n‰chsten (nˆtigenfalls fiktiv zu unterstellenden) Kauffall 
abzustellen (Prinzip: Orientierung am „gewöhnlichen Geschäftsverkehr“ im n‰chsten Kauffall). 
Die einzelnen Verfahren sind nur Hilfsmittel zur Sch‰tzung dieses Wertes. Da dieser wahrschein-
lichste Preis (Wert) am plausibelsten aus f¸r vergleichbare Grundst¸cke vereinbarten Kaufprei-
sen abzuleiten ist, sind die drei klassischen deutschen Wertermittlungsverfahren (ihre sachrich-
tige Anwendung vorausgesetzt) verfahrensm‰flige Umsetzungen des Preisvergleichs. Diesbe-
z¸glich ist das Verfahren am geeignetsten und vorrangig zur Ableitung des Verkehrswerts heran-
zuziehen, dessen f¸r marktkonforme Wertermittlungen erforderliche Daten (i. S. d. ß 193 
Abs. 5 BauGB i. V. m. ß 8 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV) am zuverl‰ssigsten aus dem Grundst¸cks-
markt (d. h. aus vergleichbaren Kauff‰llen) abgeleitet wurden bzw. dem Sachverst‰ndigen zur 
Verf¸gung stehen. 

Hinweis: Grunds‰tzlich sind alle drei Verfahren (Vergleichs-, Ertrags- und Sachwertverfahren) 
gleichwertige verfahrensm‰flige Umsetzungen des Kaufpreisvergleichs; sie liefern gleichermaflen 



Dipl.-Ing. Stefan Klein  Seite 16 von 39 
 

 
 007 K 017/23  

 

(nur) so marktkonforme Ergebnisse, wie zur Ableitung der vorgenannten Daten eine hinreichend 
grofle Zahl von geeigneten Marktinformationen (insbesondere Vergleichskaufpreise) zur Verf¸gung 
standen. 

5.1.1 Bewertung des bebauten Gesamtgrundst¸cks 

Anwendbare Verfahren 

Zur Bewertung bebauter Grundst¸cke werden in Deutschland vorrangig – wie bereits beschrieben – 
das Vergleichswert-, das Ertragswert- und das Sachwertverfahren angewendet. 

Vergleichswertverfahren 

Die Anwendung des Vergleichswertverfahrens zur Bewertung des bebauten Grundst¸cks ist im vor-
liegenden Fall f¸r das EFH nicht mˆglich, weil keine hinreichende Anzahl zum Preisvergleich geeig-
neter Vergleichskaufpreise verf¸gbar ist.  

Sachwertverfahren 

Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebauten Grundst¸cke bewertet, die ¸blicherweise nicht 
zur Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabh‰ngigen Eigennutzung verwendet (gekauft 
oder errichtet) werden. Dies gilt f¸r die hier zu bewertende Grundst¸cksart.  

Ertragswertverfahren 

Steht f¸r den Erwerb oder die Errichtung vergleichbarer Objekte ¸blicherweise die zu erzielende 
Rendite (Mieteinnahmen, Wertsteigerung, steuerliche Abschreibung) im Vordergrund, so wird nach 
dem Auswahlkriterium „Kaufpreisbildungsmechanismen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr“ das 
Ertragswertverfahren als vorrangiges Verfahren angesehen. 

Dies gilt f¸r die hier zu bewertende Grundst¸cksart nicht, da es sich um kein typisches Renditeobjekt 
handelt. Dennoch wird das Ertragswertverfahren zur Kontrolle und St¸tzung des Sachwertes ange-
wendet. 

5.2 Bodenwertermittlung  

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundst¸cks 

Der Bodenrichtwert betr‰gt (gute bis mittlere Lage) 320,00 €/m² zum Stichtag 01.01.2021. Das Bodenricht-
wertgrundst¸ck ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = W (Wohnbaufl‰che) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Geschossfl‰chenzahl (WGFZ) = 0,4 

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = I-II 

Grundst¸cksfl‰che (f) = keine Angabe 

Grundst¸ckstiefe (t) = 40 m 

Beschreibung des Bewertungsgrundst¸cks 

Wertermittlungsstichtag = 15.11.2023 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = W (Wohnbaufl‰che) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = I 

Grundst¸cksfl‰che (f) = 3.230 m≤ 
 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundst¸cks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverh‰ltnisse zum Wertermittlungs-
stichtag 15.11.2023 und die wertbeeinflussenden Grundst¸cksmerkmale des Bewertungsgrund-
st¸cks angepasst. 
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I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erl‰uterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

beitragsfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert f¸r Anpassung)  = 660,00 €/m²  

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundst¸ck Bewertungsgrundst¸ck Anpassungsfaktor  

Stichtag 01.01.2023 15.11.2023   1,00  

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundst¸cksmerkmalen 

Lage gute Lage gute Lage   1,00  

Art der baulichen 
Nutzung 

W (Wohnbaufl‰che) W (Wohnbaufl‰che)   1,00  

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 660,00 €/m²  

WGFZ 0,4 keine Angabe   1,00  

Fl‰che (m≤) keine Angabe 3.230   1,00  

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,00  

Vollgeschosse I-II I   1,00  

Tiefe (m) 40 1.300 m≤   660,00 €/m² 858.000,- € 

Gartenland (5% des BRW) 1.930 m≤  33,00 €/m² 63.690,- € 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts  

beitragsfreier Bodenwert (858.000,- + 63.690,-)  = 921.690,- €  
 

Der beitragsfreie Bodenwert betr‰gt zum Wertermittlungsstichtag 15.11.2023 insgesamt rd. 920.000,00 €. 

 

5.3 Sachwertermittlung  

5.3.1 Das Sachwertverfahren nach der ImmoWertV 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den ßß 35 – 39 ImmoWertV 21 
beschrieben. Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorl‰ufigen Sach-
werten der auf dem Grundst¸ck vorhandenen baulichen Anlagen (wie Geb‰ude und bauliche Au-
flenanlagen) sowie der sonstigen (nicht baulichen) Anlagen (vgl. ß 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und 
ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifi-
schen Grundst¸cksmerkmale abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen i. d. R. im Ver-
gleichswertverfahren nach den ßß 24 – 26 ImmoWertV 21 grunds‰tzlich so zu ermitteln, wie er sich 
ergeben w¸rde, wenn das Grundst¸ck unbebaut w‰re. Der vorl‰ufige Sachwert der baulichen Anla-
gen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist 
auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Ber¸cksichtigung der jeweils indivi-
duellen Merkmale, wie z. B. Objektart, Geb‰udestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertminde-
rung) abzuleiten. 

Der vorl‰ufige Sachwert der Auflenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst 
worden ist, entsprechend der Vorgehensweise f¸r die Geb‰ude i. d. R. auf der Grundlage von durch-
schnittlichen Herstellungskosten, Erfahrungss‰tzen oder hilfsweise durch sachverst‰ndige Sch‰t-
zung (vgl. ß 37 ImmoWertV 21) ermittelt. Die Summe aus Bodenwert, vorl‰ufigem Sachwert der 
baulichen Anlagen und vorl‰ufigem Sachwert der baulichen Auflenanlagen und sonstigen Anlagen 
ergibt den vorl‰ufigen Sachwert des Grundst¸cks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorl‰ufige Sachwert ist anschlieflend hinsichtlich seiner Realisierbar-
keit auf dem ˆrtlichen Grundst¸cksmarkt zu beurteilen. Zur Ber¸cksichtigung der Marktlage (allge-
meine Wertverh‰ltnisse) ist i. d. R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese 
sind durch Nachbewertungen, d. h. aus den Verh‰ltnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen 
und f¸r diese Vergleichsobjekte berechnete vorl‰ufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. 
Die „Marktanpassung“ des vorl‰ufigen Sachwerts an die Lage auf dem ˆrtlichen Grundst¸cksmarkt 
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f¸hrt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorl‰ufigen Sachwert des Grundst¸cks und stellt damit 
den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sachwertermittlung dar. 
Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preis-
vergleich, bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Geb‰ude + Auflenanlagen + 
sonstige Anlagen) den Vergleichsmaflstab bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorl‰ufigen Sachwert nach Ber¸cksichtigung 
ggf. vorhandener besonderer objektspezifischer Grundst¸cksmerkmale (vgl. ß 35 Abs. 4 ImmoWertV 
21). 

5.3.2 Sachwertberechnung 

Geb‰udebezeichnung    Einfamilienhaus mit Einliegerwoh-
nung 

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010)  =  920,00 €/m² BGF 

Berechnungsbasis    

• Brutto-Grundfl‰che (BGF)  x  916,00 m≤ 

Zuschlag f¸r nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile  +  30.000,00 € 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
im Basisjahr 2010  

 =  872.720,00 € 

Baupreisindex (BPI) 15.11.2023 (2010 = 100)  x  178,3/100 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
am Stichtag  

 =  1.556.059,76 € 

Regionalfaktor  x  1,000 

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am 
Stichtag 

 =  1.556.059,76 € 

Alterswertminderung    

• Modell    linear 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 

• Restnutzungsdauer (RND) 

   80 Jahre 
 25 Jahre 

• prozentual    68,75 % 

• Faktor  x  0,3125 

vorl‰ufiger Sachwert der baulichen Anlagen  =  486.268,68 € 
 

vorl‰ufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Auflenanlagen)  486.268,68 € 

vorl‰ufiger Sachwert der baulichen Auflenanlagen und sonstigen Anlagen + 38.901,49 € 

vorl‰ufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 525.170,17 € 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 920.000,00 € 

vorl‰ufiger Sachwert = 1.445.170,17 € 

Sachwertfaktor  0,86 

besondere objektspezifische Grundst¸cksmerkmale − 0,00 € 

Sachwert  = 1.242.846,35 € 

 rd. 1.243.000,00 € 
 

5.3.3 Erl‰uterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 

Die Berechnung der Geb‰udefl‰chen (Bruttogrundfl‰chen – BGF) wurde von mir mit einem f¸r Wer-
termittlungszwecke ausreichendem Genauigkeitsgrad anhand vorliegender Unterlagen durchge-
f¸hrt. Die Berechnungen weichen teilweise von der diesbez¸glichen Vorschrift (DIN 277–1:2016-01) 
ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.  
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Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausf¸hrungen in der Wertermittlungsliteratur 
und den Erfahrungen des Sachverst‰ndigen auf der Basis der Preisverh‰ltnisse im Basisjahr 2010 
angesetzt.  

Baupreisindex 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverh‰ltnisse am Wertermittlungsstichtag 
erfolgt mittels des Verh‰ltnisses, aus dem vom Statistischen Bundesamt verˆffentlichten Baupreis-
index am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr (2010= 100). Der Baupreis-
index zum Wertermittlungsstichtag wird bei zur¸ckliegenden Stichtagen aus Jahreswerten interpo-
liert und bei aktuellen Wertermittlungsstichtagen, f¸r die noch kein amtlicher Index vorliegt, extrapo-
liert bzw. es wird der zuletzt verˆffentlichte Indexstand zugrunde gelegt. 

Zu-/Abschl‰ge zu den Herstellungskosten 

Hier werden Zu- bzw. Abschl‰ge zu den Herstellungskosten des Normgeb‰udes ber¸cksichtigt. 
Diese sind aufgrund zus‰tzlichem bzw. mangelndem Geb‰udeausbaus des zu bewertenden Ge-
b‰udes gegen¸ber dem Ausbauzustand des Normgeb‰udes erforderlich. 

Normgeb‰ude, besonders zu veranschlagende Bauteile 

Die in der Rauminhalts- bzw. Geb‰udefl‰chenberechnung nicht erfassten und damit in den Herstel-
lungskosten des Normgeb‰udes nicht ber¸cksichtigten wesentlich wertbeeinflussenden besonderen 
Bauteile werden einzeln erfasst. Danach erfolgen bauteilweise getrennte, aber pauschale Herstel-
lungskosten- bzw. Zeitwertzuschl‰ge in der Hˆhe, wie dies dem gewˆhnlichen Gesch‰ftsverkehr 
entspricht. Grundlage dieser Zuschlagssch‰tzungen sind die in der Anlage 7 zur Beschreibung des 
Modells der AGVGA zur Ableitung von Sachwertfaktoren angegebenen Orientierungswerte f¸r in der 
BGF nicht erfasste Bauteile. 

Besondere Einrichtungen 

Die besonderen (Betriebs)Einrichtungen werden einzeln erfasst und einzeln pauschal in ihren Her-
stellungskosten bzw. ihrem Zeitwert gesch‰tzt, jedoch nur in der Hˆhe, wie dies dem gewˆhnlichen 
Gesch‰ftsverkehr entspricht.  

Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten (BNK) werden in Abh‰ngigkeit von den verwendeten NHK entweder prozentual 
als Funktion der Gesamtherstellungskosten (einschl. der Herstellungskosten der Nebenbauteile, be-
sonderen Einrichtungen und Auflenanlagen) und den Planungsanforderungen bestimmt oder sind 
unmittelbar in den NHK enthalten.  

Auflenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Auflenanlagen wurden im Ortstermin erfasst und pauschal in 
Abh‰ngigkeit vom Geb‰udezeitwert bewertet (in %). 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer wurde gem‰fl dem Modell des zust‰ndigen Gutachterausschusses mit 
80 Jahren angesetzt, da in diesem Modell die marktgerechten Sachwert- bzw. Marktanpassungs-
faktoren abgeleitet wurden. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster N‰herung die Differenz aus "¸blicher Gesamtnutzungsdauer" 
abz¸glich "tats‰chlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird al-
lerdings dann verl‰ngert (d. h. das Geb‰ude fiktiv verj¸ngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentli-
che Modernisierungsmaflnahmen durchgef¸hrt wurden oder in den Wertermittlungsans‰tzen unmit-
telbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in 
der Wertermittlung als bereits durchgef¸hrt unterstellt werden. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer (und des fiktiven Baujahrs) 
f¸r das Geb‰ude: Einfamilienhaus  

Es wird unterstellt, dass an dem (gem‰fl Bauakte) 1966 errichteten Geb‰ude kleine Modernisierun-
gen im Rahmen der Instandhaltung durchgef¸hrt wurden.  
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Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zu-
nächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 ImmoWertV 21“) eingeordnet. 
Hieraus ergeben sich 2 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Ausgehend von den 2 Moderni-
sierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „kleine Modernisierungen im Rahmen der 
Instandhaltung“ zuzuordnen. 
In Abh‰ngigkeit von: 

• der ¸blichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 
• dem („vorl‰ufigen rechnerischen“) Geb‰udealter (2023 – 1966 = 57 Jahre) ergibt sich eine (vor-

l‰ufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre – 57 Jahre =) 23 Jahren 
• und aufgrund des Modernisierungsgrads „kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhal-

tung“ ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode „Anlage 2 ImmoWertV 21“ 
eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 25 Jahren. 

Aus der ¸blichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und der (modifizierten) Restnutzungsdauer (25 
Jahre) ergibt sich ein fiktives Geb‰udealter von (80 Jahre – 25 Jahre =) 55 Jahren. Aus dem fiktiven 
Geb‰udealter ergibt sich zum Wertermittlungsstichtag ein fiktives Baujahr (2023 – 55 Jahren =) 
1968. 

Entsprechend der vorstehenden differenzierten Ermittlung wird f¸r das Geb‰ude „Einfamilienhaus 
mit Einliegerwohnung“ in der Wertermittlung 

• eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 25 Jahren und 
• ein fiktives Baujahr 1968 zugrunde gelegt. 

Sachwertfaktor 

Der Sachwertfaktor bzw. Marktanpassungsfaktor wurde aus dem Grundst¸cksmarktbericht der Stadt 
M¸lheim an der Ruhr, bundesdurchschnittlichen Auswertungen sowie Erfahrungswerten des Sach-
verst‰ndigen abgeleitet. 

Besondere objektspezifische Grundst¸cksmerkmale 

Hier werden die wertm‰fligen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsans‰tzen des Sach-
wertverfahrens bereits ber¸cksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit ber¸ck-
sichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Eigent¸mer etc. mitgeteilt worden sind. 

5.4 Ertragswertermittlung  

5.4.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell f¸r die Ermittlung des Ertragswerts ist in den ßß 27 – 34 ImmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den markt¸blich erzielbaren j‰hrlichen Ertr‰gen (insbe-
sondere Mieten und Pachten) aus dem Grundst¸ck. Die Summe aller Ertr‰ge wird als Rohertrag 
bezeichnet. Maflgeblich f¸r den vorl‰ufigen (Ertrags)Wert des Grundst¸cks ist jedoch der Reiner-
trag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abz¸glich der Aufwendungen, die der Eigent¸mer 
f¸r die Bewirtschaftung einschliefllich Erhaltung des Grundst¸cks aufwenden muss (Bewirtschaf-
tungskosten). Das Ertragswertverfahren fuflt auf der ‹berlegung, dass der dem Grundst¸ckseigen-
t¸mer verbleibende Reinertrag aus dem Grundst¸ck die Verzinsung des Grundst¸ckswerts (bzw. 
des daf¸r gezahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch 
Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.  

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag f¸r ein bebautes Grundst¸ck sowohl die Verzinsung f¸r 
den Grund und Boden als auch f¸r die auf dem Grundst¸ck vorhandenen baulichen (insbesondere 
Geb‰ude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grund-
s‰tzlich als unverg‰nglich (bzw. unzerstˆrbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungs-
dauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt.  

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Geb‰ude und Auflenanlagen i. d. R. im Vergleichswert-
verfahren (vgl. ß 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grunds‰tzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben w¸rde, 
wenn das Grundst¸ck unbebaut w‰re. 



Dipl.-Ing. Stefan Klein  Seite 21 von 39 
 

 
 007 K 017/23  

 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit 
dem (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil 
stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.) Der auf die baulichen Anlagen entfallende 
Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Rein-
ertragsanteil des Grund und Bodens“. 
Der vorl‰ufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbar-
wertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung 
des (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 
Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „vorläufigem Ertragswert 
der baulichen Anlagen“ zusammen. Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundst¸cks-
merkmale, die bei der Ermittlung des vorl‰ufigen Ertragswerts nicht ber¸cksichtigt wurden, sind bei 
der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktangepassten vorl‰ufigen Ertragswert sachgem‰fl zu 
ber¸cksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleite-
ten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des 
markt¸blich erzielbaren Grundst¸cksreinertrages dar. 

5.4.2 Ertragswertberechnung 

Geb‰udebezeichnung  Mieteinheit Fl‰che  Anzahl markt¸blich erzielbare Nettokaltmiete 

        

 lfd. 
Nr. 

Nutzung/Lage (m≤) (Stck.) (€/m²)  monatlich  
(€) 

j‰hrlich  
(€) 

Einfamilienhaus mit 
Einliegerwohnung  

1 EFH   328,00  6,20 2.033,60 24.403,20 

 2 Einliegerwoh-
nung  

  82,00  6,00 492,00 5.904,00 

Summe   410,00 -  2.525,60 30.307,20 

 
j‰hrlicher Rohertrag (Summe der markt¸blich erzielbaren j‰hrlichen Nettokaltmie-
ten) 

 30.307,20 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 

 
− 

 
6.351,14 € 

j‰hrlicher Reinertrag = 23.956,06 € 

Reinertragsanteil des Bodens 
1,00 % von 920.000,00 € (Liegenschaftszinssatz  Bodenwert (beitragsfrei)) 

 
− 

 
9.200,00 € 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 14.756,06 € 

Kapitalisierungsfaktor (gem. ß 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
bei LZ = 1,00 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 25 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 
 

 
 
22,023 

vorl‰ufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 324.972,71 € 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 920.000,00 € 

vorl‰ufiger Ertragswert  = 1.244.972,71 € 

besondere objektspezifische Grundst¸cksmerkmale − 0,00 € 

Ertragswert  = 1.244.972,71 € 

 rd. 1.245.000,00 € 

5.4.3 Erl‰uterung zur Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzfl‰chen 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzfl‰chen wurden von mir ¸berschl‰gig durchgef¸hrt und von 
mir mit einem f¸r Wertermittlungszwecke ausreichendem Genauigkeitsgrad angesetzt. Die Berech-
nungen kˆnnen teilweise von den diesbez¸glichen Vorschriften (WoFlV) abweichen; sie sind des-
halb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 
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Rohertrag 

Die Basis f¸r die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundst¸ck markt¸blich erzielbare Net-
tokaltmiete. Diese entspricht der j‰hrlichen Gesamtmiete ohne s‰mtliche auf den Mieter zus‰tzlich 
zur Grundmiete umlagef‰higen Bewirtschaftungskosten. Sie wird auf der Grundlage von verf¸gba-
ren Vergleichsmieten f¸r mit dem Bewertungsgrundst¸ck vergleichbar genutzte Grundst¸cke aus 
dem Mietspiegel der Stadt M¸lheim an der Ruhr und Erfahrungswerten sowie Marktanalysen des 
Sachverst‰ndigen als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt.  

Bewirtschaftungskosten 

Bewirtschaftungskosten (BWK) sind die Aufwendungen, die zur ordnungsgem‰flen Bewirtschaftung 
des Grundst¸cks (insbesondere der Geb‰ude) laufend erforderlich sind. Die BWK umfassen insbe-
sondere die Betriebskosten, die Instandhaltungskosten, die Verwaltungskosten und das Mietausfall-
wagnis. Vom Rohertrag werden jedoch nur die BWK abgezogen, die vom Vermieter/Eigent¸mer zu 
tragen sind, d.h. nicht zus‰tzlich zum Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden kˆnnen. Die vom 
Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden nach durchschnittlichen Erfahrungs-
werten und Verˆffentlichungen in der Wertermittlungsliteratur angesetzt. 

• f¸r das EFH : 

BWK-Anteil Kostenanteil  
[% vom Rohertrag] 

Kostenanteil  
[€/m≤ WF] 

Kostenanteil  
insgesamt [€] 

Verwaltungskosten ---- ---- 310,00 

Instandhaltungskosten ---- 12,50 4.100,00 

Mietausfallwagnis 2,00 ---- 488,06 

Summe   4.898,06 
(ca. 20 % des Rohertrags) 

 

• f¸r die Einliegerwohnung : 

BWK-Anteil Kostenanteil  
[% vom Rohertrag] 

Kostenanteil  
[€/m≤ WF] 

Kostenanteil  
insgesamt [€] 

Verwaltungskosten ---- ---- 310,00 

Instandhaltungskosten ---- 12,50 1.025,00 

Mietausfallwagnis 2,00 ---- 118,08 

Summe   1.453,08 
(ca. 25 % des Rohertrags) 

 

Liegenschaftszinssatz 

F¸r den ˆrtlichen Grundst¸cksmarkt wurden bisher keine objektartspezifischen Liegenschaftszins-
s‰tze (LZ) abgeleitet. Dementsprechend wird der LZ auf Grundlage von Verˆffentlichungen benach-
barter Gutachteraussch¸sse, bundesdurchschnittlichen Auswertungen und Erfahrungswerten des 
Sachverst‰ndigen abgeleitet. 

Gesamtnutzungsdauer/Restnutzungsdauer/Besondere objektspezifische Grundst¸cksmerk-
male 

Erl‰uterungen vgl. Sachwertberechnung 
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5.5 Verkehrswert 

Grundst¸cke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundst¸cks werden ¸blicherweise zu Kaufpreisen 
gehandelt, die sich vorrangig am Sachwert orientieren.  

Der Sachwert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 1.243.000,00 € ermittelt. 

Der zur St¸tzung ermittelte Ertragswert betr‰gt rd. 1.245.000,00 €. 
Der Verkehrswert f¸r das mit einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und einer Doppel-
garage (innenliegend) bebaute Grundst¸ck 

in 45468 M¸lheim an der Ruhr, Franz-Fischer-Str. 8 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Holthausen 1600 1 

Gemarkung Flur Flurst¸ck 

Holthausen 15 62 

 

wird zum Wertermittlungsstichtag 15.11.2023 gesch‰tzt mit rd. 

1.243.000 € 
in Worten: eine Million zweihundertdreiundvierzigtausend  Euro 

Der Sachverst‰ndige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungs-
gr¸nde entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverst‰ndiger nicht zul‰ssig 
ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubw¸rdigkeit beigemessen werden kann. 

 

Duisburg, den 31.01.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Klein 

 

 

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur f¸r den Auftraggeber und den ange-
gebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielf‰ltigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher 
Genehmigung gestattet. Auflerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen 
Karten (z.B. Straflenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ‰.) und Daten urheberrechtlich gesch¸tzt 
sind. Sie d¸rfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugef¸hrt wer-
den. 
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6 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

6.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB: 
Baugesetzbuch 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung ¸ber die bauliche Nutzung der Grundst¸cke 
 
LBO: 
Bauordnung f¸r das Land Nordrhein-Westfalen 
 
BGB: 
B¸rgerliches Gesetzbuch 
 
WEG: 
Wohnungseigentumsgesetz – Gesetz ¸ber das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht 
 
ImmoWertV: 
Verordnung ¸ber die Grunds‰tze f¸r die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der f¸r die Werter-
mittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV 
 
SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie – SW-RL) 
 
VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie – VW-RL) 
 
EW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie – EW-RL) 
 
BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie – BRW-RL) 
 
WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien f¸r die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundst¸cken 
 
WoFlV: 
Wohnfl‰chenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfl‰che 
 
DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 “Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen” (Ausgabe Februar 1962; ob-
wohl im Oktober 1983 zur¸ckgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung) 
 
DIN 277: 2021-08 
Grundfl‰chen und Rauminhalte im Hochbau 
 
II. BV: 
Zweite Berechnungsverordnung – Verordnung ¸ber wohnungswirtschaftliche Berechnungen 
 
BetrKV: 
Betriebskostenverordnung – Verordnung ¸ber die Aufstellung von Betriebskosten 
 
EnEV: 
Energieeinsparungsverordnung – Verordnung ¸ber energiesparenden W‰rmeschutz und energiesparende 
Anlagetechnik bei Geb‰uden 
 
ZVG: 
Gesetz ¸ber die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
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6.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019 

 
[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-

netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019 
 
[3] Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht – Kommentar zur Immobilienwerter-

mittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010  
 
[4] Kleiber, Simon, Weyers: Verkehrswertermittlung von Grundst¸cken, 8. Auflage 2017 
 
[5] Kleiber, Wertermittlungsrichtlinien (2016), 12.Auflage 2016 
 
[6] Ralf Krˆll: Rechte und Belastungen bei der Verkehrswertermittlung von Grundst¸cken, 4. Auflage 2011 
 
[7] Krˆll, Hausmann, Rolf: Rechte und Belastungen bei der Verkehrswertermittlung von Grundst¸cken, 

5.Auflage 2015 
 
[8] Klaus-Niels Knees: Immobiliarzwangsvollstreckung, 4. Auflage 2003 
 
[9] Stˆber ZVG, Zwangsversteigerungsgesetz, Beck¥sche Kurzkommentare, 21.Auflage 2016 
 
[10] Stumpe, Tillmann, Versteigerung und Wertermittlung, 2.Auflage 2014 
 
[11] Pohnert, Kreditwirtschaftliche Wertermittlungen, 8.Auflage 2015 
 

6.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue-
nahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand Juni 2021) erstellt. 

7 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1: Auszug aus der Straflenkarte 
 
Anlage 2: Auszug aus dem Stadtplan 
 
Anlage 3: Fotos 
 
Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 
 
Anlage 5: Wohnfl‰chenberechnung Dachgeschoss 
 
Anlagen 6 bis 12 sind nur im Originalgutachten und nicht in der Internetversion enthalten 
 
Anlage 6: Auszug aus der Liegenschaftskarte 
 
Anlage 7: Auszug aus dem Altlastenkataster 
 
Anlage 8: Auszug aus dem Baulastenverzeichnis 
 
Anlage 9: Anliegerbescheinigung 
 
Anlage 10: Auskunft Wohnungsbindungen 
 
Anlage 11: Auskunft ¸ber Bergschadensgef‰hrdung 
 
Anlage 12: sonstige Ausk¸nfte und Informationen 
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Anlage 1: Auszug aus der Straflenkarte 

Seite 1 von 1 
  

 

 
Datenquelle: 

‹bersichtskarte MAIRDUMONT GmbH & Co. KG Stand: 2023 
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Anlage 2: Auszug aus dem Stadtplan 

Seite 1 von 1 
  

 
 
Datenquelle: 

Regionalkarte MAIRDUMONT GmbH & Co. KG Stand: 2023 
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Anlage 3: Fotos 

Seite 1 von 2 
  

 

 
Vorderansicht 

 
 

 

 
Vorder- und Seitenansicht 
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Anlage 3: Fotos 

Seite 2 von 2 
  

 

 
Garagenzufahrt 

 
 

 

 
teilw. R¸ckansicht 
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Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 

Seite 1 von 9 
  

 

 
Grundriss Erdgeschoss 

(Ob der Grundriss den tats‰chlichen Gegebenheiten entspricht, konnte aufgrund der fehlen-
den Innenbesichtigung nicht festgestellt werden.) 

 
  



Dipl.-Ing. Stefan Klein  Seite 31 von 39 
 

 
 007 K 017/23  

 

 

Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 

Seite 2 von 9 
  

 

 
Grundriss Dachgeschoss 

(Ob der Grundriss den tats‰chlichen Gegebenheiten entspricht, konnte aufgrund der fehlen-
den Innenbesichtigung nicht festgestellt werden.) 
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Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 

Seite 3 von 9 
  

 

 
Straflenansicht 

(Es bestehen Abweichungen zu den tats‰chlichen Gegebenheiten z. B. Garage,  

Dachfl‰chen- und Giebelfenster) 
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Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 

Seite 4 von 9 
  

 

 
Ob die Ansicht den tats‰chlichen Gegebenheiten entspricht, konnte aufgrund der fehlenden 
Innenbesichtigung nicht festgestellt werden. 
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Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 

Seite 5 von 9 
  

 

 
Ob die Ansicht den tats‰chlichen Gegebenheiten entspricht, konnte aufgrund der fehlenden 
Innenbesichtigung nicht festgestellt werden. 
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Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 

Seite 6 von 9 
  

 

 
Gartenansicht 

Ob die Ansicht den tats‰chlichen Gegebenheiten entspricht, konnte aufgrund der fehlenden 
Innenbesichtigung nicht festgestellt werden. 
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Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 

Seite 7 von 9 

  

 

 
Schnitt 1 

Ob der Schnitt den tats‰chlichen Gegebenheiten entspricht, konnte aufgrund der fehlenden 
Innenbesichtigung nicht festgestellt werden. 
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Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 

Seite 8 von 9 
  

 

 
Schnitt 2 

Ob der Schnitt den tats‰chlichen Gegebenheiten entspricht, konnte aufgrund der fehlenden 
Innenbesichtigung nicht festgestellt werden. 
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Anlage 4: Grundrisse und Schnitte 

Seite 9 von 9 
  

 

 
Schnitt Bar 

Ob der Schnitt den tats‰chlichen Gegebenheiten entspricht, konnte aufgrund der fehlenden 
Innenbesichtigung nicht festgestellt werden. 
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Anlage 5: Wohnfl‰chenberechnung Ausbau-Dachgeschoss 

Seite 1 von 1 
  

 

 
 

 


